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AUSBILDUNGSVEREINBARUNG 
für Kandidat/-innen der Nachholbildung (NHB)
1.0.1

                               von 
1.0.1

                               von 

                           Bei der Nachholbildung nach Art. 32 (BBV) tragen die Kandidat/-innen grundsätzlich die Verantwortung für die Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren. Der Arbeitgeber muss dennoch über die Absichten der Nachholbildung informiert sein, um die Kandidat/-innen während der Nachholbildungszeit unterstützen zu können. Zwingend erforderlich ist, dass der Arbeitgeber bei einer praktischen Abschlussprüfung im Anstellungsbetrieb (IPA) vorgängig sein Einverständnis für die Prüfungsdurchführung schriftlich erklärt.
Nachfolgend sind wichtige Punkte aufgeführt, welche entsprechend vor Beginn der Nachholbildung geregelt sein müssen. Diese oder eine vergleichbare Ausbildungsvereinbarung muss bei Gesuchseinreichung beim Kanton Aargau miteingereicht werden.
Personalien Kandidat/-in
Arbeitgeber
Grundsätzliches
Gilt der regulär abgeschlossene Arbeitsvertrag  weiterhin?
Wird die Nachholbildung seitens Arbeitgeber grundsätzlich unterstützt?
Wurde eine Weiterbeschäftigungs-Verpflichtung nach der Ausbildung vereinbart?
Wie sind der Umfang und die Begleitung des/der Kandidaten/-in geregelt? Bitte beschreiben Sie beispielsweise, in welcher Form die Lernbegleitung stattfindet, in welchem Rhythmus die Ausbildungsgespräche stattfinden oder wer die Erstellung der Lerndokumentation begleitet.
Erläutern Sie bitte, wie die geforderten Handlungskompetenzen gemäss einschlägiger Bildungsverordnung (BiVo) resp. Bildungsplan (BiPla) geübt und eingelernt werden können.
Welche Form des Selbststudiums wird dem/der Kandidaten/-in während der Arbeitszeit eingeräumt?
Dauer dieser Verpflichtung ab bestandenem Qualifikationsverfahren:
Ist sich der Arbeitgeber seines "Unterstützungsauftrags" während der NHB bewusst?  
Berufsfachschule (BFS)
Gilt der Besuch einer Berufsfachschule als Arbeitszeit oder als Freizeit?	
Wer übernimmt die Kosten für das Schulmaterial / Hardware (z.B. Laptop)?
In welcher Höhe erfolgt die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber?	
Wer übernimmt allfällige Spesen im Zusammenhang mit dem BFS-Besuch?
Wer unterstützt den/die Kandidaten/-in bei Fragen zum Unterricht?	
Überbetriebliche Kurse (üK)
Gilt der Besuch der üK als Arbeitszeit oder als Freizeit?	
Wer übernimmt die Kosten für das Schulmaterial / Hardware (z.B. Laptop)?
In welcher Höhe erfolgt die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber?	
Wer übernimmt allfällige Spesen im Zusammenhang mit dem üK-Besuch?
Wer unterstützt den/die Kandidaten/-in bei Fragen zum Unterricht?	
Qualifikationsverfahren (QV)

                           Findet die Abschlussprüfung / individuelle Praktische Arbeit (IPA) im Anstellungsbetrieb statt?         
 
In welchem Umfang gewährt der Arbeitgeber Zeit, damit sich der/die Kandidat/-in auf die Prüfung vorbereiten kann?
Der Arbeitgeber erklärt sich damit einverstanden, dass die IPA in seinem Betrieb stattfinden wird.

                           Regelungen 
Arbeitsverhältnis
Konsequenzen, falls die Leistungen im Anstellungsbetrieb ungenügend ausfallen?
Konsequenzen, falls die Leistungen in den üK ungenügend sind?
Konsequenzen, falls die schulischen Leistungen ungenügend sein sollten?
Mögliche Konsequenzen bei ungenügenden Leistungen resp. Auflösung des Arbeitsverhältnisses
Konsequenzen resp. weiteres Vorgehen, falls das Qualifikationsverfahren nicht bestanden wird?
Welche Regelung kommt zum Tragen, falls das Arbeitsverhältnis während der Nachholbildung resp. vor Ablauf der Weiterbeschäftigungsverpflichtung beendet wird?
Unterschriften
Kandidat/-in
Arbeitgeber

                           Die Unterzeichnenden bestätigen mit ihrer Unterschrift, sich an die vereinbarten Punkte zu halten.
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